
 
DER STADTRAT ELLRICH                              Ellrich, den 04. November 2013 

 

Vorlage zum  Beschluss-Nr.   340-09/14 
                         
Vorlage wurde ohne Änderungen am 04.11.2013 zum Beschluss erhoben 
 

 
 

 

1. Bezeichnung des Beschlusses 
 

 

Hebesatzsatzung der Stadt Ellrich 2014 

 
 

2. Beschlusstext: 
 
 

 

Der Stadtrat beschließt die anliegende Hebesatzsat-
zung der Stadt Ellrich für das Jahr 2014. 

 

3. Einreicher 
 

 

Kämmereiamt 

 

4. Begründung der Zuständigkeit des Stadt-
rates (Auf Grund welcher gesetzlichen Be-
stimmungen wurde die Beschlussvorlage er-
arbeitet?) 

 

 

ThürKO vom 28.01.2003 (GVBl S. 41),  zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194).  
 
  
 

 

5. Welche Beschlüsse müssen aufgrund der o. 
g. Beschlussvorlage aufgehoben bzw. er-
gänzt werden? 

 

 

Keine 

 

6.   a) Mit welchem Personenkreis wurde die Be- 
          schlussvorlage beraten  
      b) mit wem soll sie beraten werden? 
 

 
Finanzausschuss am 07.10.2013 
Hauptausschuss am  14.10.2013 

 

 

7.   Welche absehbaren finanziellen Auswirkun- 
      gen hat die Beschlussvorlage?       
 

 

Mehreinnahmen in Höhe von ca. 72.000 EUR 

 

8.   Veröffentlichung des Beschlusses? 
 

 

Ja 

 

9.   Verteiler 
 

 

Alle Stadtratsmitglieder, Ortsbürgermeister 

 

Abstimmungsergebnis 
 

Gesetzliche Anzahl Stadtratsmitglieder: 20 + 1   Ja – Stimmen:    7 
davon anwesend:   17  Nein – Stimmen: 10 
       Enthaltungen:    0 
 

Folgende Mitglieder waren nach § 38 ThürKO von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen: keine 
 
 
 

Der Beschluss wurde somit abgelehnt. 
 
 
 
 
 
Matthias Ehrhold 
Bürgermeister 
 
 
 

 



 

Stadt Ellrich 
 

Satzung 

über die Festsetzung der Hebesätze 2014 

für die Realsteuern der Stadt Ellrich 

(Hebesatzsatzung) 
 

vom 04. November 2013 

 

Auf Grund der §§ 2, 18, 19 und 21 der Thüringer Gemeinde- und Land-

kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO -) in der Fassung der 

Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert 

durch das Gesetz vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194) in Verbindung mit § 

1 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 29. März 2011 (GVBl. S.61), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 18. August 2009 (GVBl. S. 646), in Verbindung mit § 25 des 

Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965) in der 

gültigen Fassung und § 16 Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167) in der gültigen 

Fassung hat der Stadtrat der Stadt Ellrich in seiner Sitzung am 

04.11.2013 die folgende Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und 

Gewerbesteuern (Hebesatzsatzung) beschlossen: 

 

§ 1 

Erhebungsgrundsatz 
 

Die Stadt Ellrich erhebt 

 

a. von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach den 

Vorschriften des Grundsteuergesetzes und 
 

b. eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes. 

 

§ 2 

Hebesätze 
 

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt: 

 

1. Grundsteuer 

 

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 

 (Grundsteuer A)  295 v.H. 
 

b) für die Grundstücke 

 (Grundsteuer B)  402 v.H. 

 

2. Gewerbesteuer    383 v.H. 
 

§ 3 

In-Kraft-Treten 
 

Die Hebesatzung tritt am 01.01.2014 in Kraft. 

 

Ellrich, den 04. November 2013 
 

Der Bürgermeister 

 

 

 



Matthias Ehrhold 

Begründung zum Beschluss Nr.: 340-09/14 

 
 

Beschlusstext:  
 

Der Stadtrat beschließt die anliegende Hebesatzsatzung der Stadt Ellrich für das Jahr 2014. 
 

Begründung: 
Nach den Verwaltungsvorschriften des Thüringer Innenministeriums für Gemeinden, die sich in 
der Haushaltskonsolidierung befinden, sind die Steuern mindestens in Höhe des gewichteten 
Landesdurchschnitts in der jeweiligen gemeindlichen Größenklasse zu entrichten. Gemeinden, 
die Anträge auf Bedarfszuweisungen stellen, haben nachzuweisen, dass die eigenen Einnah-
memöglichkeiten angemessen ausgeschöpft sind. Dies würde bezüglich der kreisangehörigen 
Gemeinden bei nachstehenden Hebesätzen angenommen werden: 

Grundsteuer A – 295 v.H., Grundsteuer B – 402 v.H., Gewerbesteuer – 383 v.H. 
 

Entwicklung in Ellrich 

Hebesätze 
Grundsteuer 

A 
Grundsteuer 

B 
Gewerbe-

steuer 
Bemerkung 

Ist seit 01.01.2006 250% 320% 320% 
 Ist seit 01.01.2011 270% 360% 380% 
 zur Info. 

    Stadt Bleicherode 310% 410% 410% 
 Stadt Heringen 300% 402% 383% 
 Gewichteter Landesdurch-

schnitt am 31.12.2012 
281% 373% 353% 

 lt. VV-HSK Nr. 
1.2.2.2 

     Bei Beantragung von Be-
darfszuweisungen notwen-
dig 

295% 402% 383% 
lt. VV-Bedarf. 
Nr. 2.2.1 

 
      Gesamtsummen 

 
EUR EUR EUR EUR 

Haushaltsansätze 2013 36.400 512.200 1.150.000 1.698.600 

     Erhöhung auf gewichteten 
Landesdurchschnitt 

281% 373% 380%   

Gesamteinnahme in 2014 37.883 530.696 1.150.000 1.715.734 

Mehreinnahme 1.483 18.496 0 19.979 

     Erhöhung für Beantragung 
von Bedarfszuweisungen 

295% 402% 383%   

Gesamteinnahme in 2014 39.770 571.957 1.159.079 1.770.806 

Mehreinnahme 3.370 59.757 9.079 72.206 

     
Grundsteuer B im Jahr für ein: 

 
Einfamilienhaus Zweifamilienhaus 

 

  

Messbetrag 
47,00 EUR 

Messbetrag 
 65,00 EUR 

 
  

in EUR in EUR 
 aktueller Hebesatz 360% 169,20 234,00 
 Hebesatz Landesdurchschnitt 373% 175,31 242,45 
 Hebesatz Bedarfszuweisung 402% 188,94 261,30 
  

 
 
 
Matthias Ehrhold 



Bürgermeister 


